
Schiedsgerichtsordnung des Baden-Württembergischen 
Golfverbandes e.V. in der Fassung vom 8. März 2008 

Der Baden–Württembergische Golfverband e.V. (nachfolgend Verband genannt) hat in 
seiner Ordentlichen Mitgliederversammlung in Empfingen vom 08. März 2008 folgende 
Schiedsgerichtsordnung beschlossen: 

§ 1 
Zuständigkeit des Schiedsgerichts 

1. Alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit den Beziehungen zum Verband 
zwischen (1) Vereinsmitgliedern untereinander, (2) Vereinsmitgliedern und Verband 
sowie (3) Golfspielern, die sich den Verbandsordnungen des BWGV unterworfen haben 
und dem Verband, einschließlich von Streitigkeiten über die Gültigkeit der Satzung des 
Verbandes und seiner Verbandsordnungen, jedoch ausschließlich von Streitigkeiten aus 
Arbeitsverhältnissen zum Verband, werden unter Ausschluss des ordentlichen 
Rechtswegs nach der Sportschiedsgerichtsordnung (DIS-SportSchO) der Deutschen 
Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) in seiner jeweils gültigen Fassung 
entschieden, soweit sich nicht aus den für den Golfsport geltenden Bestimmungen des 
Deutschen Golf Verbandes e.V. (DGV) und aus den Golfregeln und den Regeln zum 
Amateurstatus der R&A Rules Ltd. zwingend eine andere Gerichtszuständigkeit ergibt. 
2. Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Wettspielbetrieb des Verbandes ist in 
allen Fällen vor Anrufung des Schiedsgerichts eine Entscheidung des Sportausschusses 
des Verbandes einzuholen. Bleibt diese Entscheidung ohne Mitteilung zwingender 
Gründe aus, so kann das Schiedsgericht nach Ablauf einer Frist von drei Monaten ab 
Zugang des Antrags beim Verband angerufen werden. Eine vorzeitige Anrufung des 
Schiedsgerichts ist bei Dringlichkeit der Entscheidung statthaft.  
3. Streitigkeiten, die eine Entscheidung des Präsidiums des Verbandes zum 
Gegenstand haben, sind als Rechtsmittelverfahren i.S. des § 45 der SportSchO zu 
führen. 

§ 2 
Sonderbestimmungen 

1. Der Ort des schiedsgerichtlichen Verfahrens im Sinne von § 1043 ZPO ist der Sitz 
des Verbandes. 
2. Zuständiges Gericht nach § 1062 Absatz 1 ZPO ist das Oberlandesgericht Stuttgart. 
 
 
 
Holzgerlingen, den 10.3.2008 
 
 
 
________________________________ ________________________________ 
Horst Strecker (Präsident)    Hermann Wenz (Schatzmeister) 


